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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Bei der Vergütung von Leistungen nach KVG erstellt der Bund eine Liste der unter die
Bestimmungen fallenden Mittel und Gegenstände (Migel) und setzt Höchstbeträge für
die Übernahme der Kosten durch die Kassen fest. Im Parlament wurde nun kritisiert,
diese Regelung führe dazu, dass die Hersteller bei der Festsetzung der Preise
grundsätzlich von diesem Maximum ausgingen, weshalb kein eigentlicher Wettbewerb
stattfinde. Mit zwei ähnlich lautenden Motionen (05.3522, 05.3523) verlangten deshalb
die Nationalrätinnen Heim (sp, SO) und Humbel Näf (cvp, AG), die Preise seien in
Tarifverträgen zwischen Lieferanten und Versicherern festzusetzen. Der Bundesrat
vertrat die Auffassung, die periodische Überprüfung durch das BAG sei ein wirksameres
Instrument der Kostendämpfung und beantragte Ablehnung der Vorstösse. Der
Nationalrat ortete aber Handlungsbedarf, worauf der Bundesrat seine Opposition nicht
länger aufrecht erhielt und der Rat die beiden Motionen diskussionslos überwies. 1

MOTION
DATUM: 19.03.2007
MARIANNE BENTELI

Mit dem Stichentscheid der Präsidentin lehnte der Ständerat eine Motion Kuprecht
(svp, SZ) ab, welche die Sans-Papiers von der Grundversicherung in der Krankenpflege
ausnehmen und deren Gesundheitsversorgung über andere gesetzliche Wege regeln
wollte. Der Motionär begründete sein Anliegen insbesondere mit erheblichen
praktischen Problemen bei der Krankenversicherung von Sans-Papiers. Der Bundesrat
hatte die Motion zur Ablehnung empfohlen, da er der Ansicht war, dass die vom
Motionär aufgeworfene Problematik nicht durch den Ausschluss einer
Bevölkerungsgruppe aus dem Krankenversicherungsgesetz gelöst werden könne. Vom
Nationalrat angenommen wurde hingegen ein Postulat (09.3484) Heim (sp, SO), welches
den Bundesrat beauftragt, einen Bericht zur Problematik „Krankenversicherung und
Zugang zur Gesundheitsversorgung von Sans-Papiers“ auszuarbeiten. Insbesondere
geht es der Postulantin darum zu klären, ob und wie eine einheitliche, rechtliche und
gesundheitspolitisch korrekte Handhabung der Versicherung von Sans-Papier geregelt
werden kann. 2

MOTION
DATUM: 20.09.2010
LUZIUS MEYER

Die kleine Kammer überwies in der Frühlingssession ein Postulat Bruderer (sp, AG) zur
Klärung der Zuständigkeit für die Restfinanzierung bei ausserkantonalen
Pflegeheimaufenthalten. Es beauftragt den Bundesrat, gemeinsam mit den Kantonen
Lösungen zu finden, damit die Zuständigkeitsfrage möglichst schnell analog zu den
Bestimmungen im Gesetz über die Ergänzungsleistungen auch im KVG geregelt werden
kann. In der Vergangenheit hatten Unklarheiten immer wieder zu Streitigkeiten
zwischen den Kantonen geführt. In derselben Session überwies auch die grosse Kammer
ein ähnlich lautendes Postulat (12.4051) Heim (sp, SO), in welchem die Postulantin
betont, es habe sich gezeigt, dass interkantonale Vereinbarungen in diesem Bereich
schwer zu erreichen seien, weshalb der Bund unterstützend einzugreifen habe. 3

POSTULAT
DATUM: 18.03.2013
FLAVIA CARONI

Die grosse Kammer überwies in der Sommersession diskussionslos ein Postulat Heim
(sp, SO) zur Harmonisierung der Erfassung des Pflegebedarfs. Der Vorstoss beauftragt
den Bundesrat zu prüfen, wie die zurzeit regional unterschiedliche Erfassung mittels
einheitlicher Kriterien für die Erfassungsinstrumente harmonisiert werden könnte. 4

POSTULAT
DATUM: 21.06.2013
FLAVIA CARONI

Im März 2016 beantragte der Bundesrat im Rahmen seines Berichts über die Motionen
und Postulate 2015 die Abschreibung der Postulate von Pascale Bruderer Wyss (sp, AG;
Po. 12.4099) zur Klärung der Zuständigkeit für die Restfinanzierung bei
ausserkantonalen Pflegeheimaufenthalten sowie von Bea Heim (sp, SO; Po. 12.4051) zur
Restfinanzierung ausserkantonaler Pflegeheimaufenthalte. Mit der Veröffentlichung
des Berichts und mit Verweis auf die Gesetzesvorlage, die das Parlament aufgrund der
parlamentarischen Initiative Egerszegi-Obrist (fdp, AG; Pa.Iv. 14.417) in Arbeit hatte,
erachtete der Bundesrat beide Postulate als erfüllt. Obwohl die SGK-NR den Nutzen der
entsprechenden Arbeiten anerkannte, schlug sie ihrem Rat vor, auf eine Abschreibung

POSTULAT
DATUM: 13.06.2016
ANJA HEIDELBERGER
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des Postulats Heim zu verzichten, «da das schwierige Thema die Kommission noch
intensiv beschäftigen» werde. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation zwar in der
Sommersession 2016, der Ständerat entschied sich hingegen für Abschreiben.
Diskussionslos und stillschweigend wurde das Postulat Bruderer Wyss abgeschrieben. 5

Im Mai 2017 reichte Bea Heim (sp, SO) eine Motion ein, mit der sie dafür sorgen wollte,
dass Eltern Schuldner der nichtbezahlten Krankenkassenprämien ihrer Kinder
bleiben, auch wenn Letztere volljährig werden. Gemäss einem Urteil des
Bundesgerichts aus dem Jahr 2008 (9C_660/2007) müssten zwar die Eltern die
Prämien ihrer Kinder bezahlen, Schuldner seien aber die Kinder, wodurch diese bei
Erreichen der Volljährigkeit für die versäumten Prämien betrieben werden können.
Solche Betreibungen könnten jungen Erwachsenen den Einstieg ins Berufsleben
erschweren oder diesen je nach Berufswunsch – etwa als Treuhänderin oder
Rechtsanwalt – gar verhindern, betonte die Motionärin. 
In seiner Stellungnahme präzisierte der Bundesrat die Situation gemäss dem
Bundesgerichtsurteil: Da die Eltern die OKP im Namen ihrer Kinder abschlössen, seien
Letztere Prämienschuldner; die Eltern hafteten jedoch solidarisch mit ihren Kindern.
Der Bundesrat erklärte, er sehe keine «zweckmässige Massnahme», wie das Ziel der
Motionärin erreicht werden könne. So habe das Parlament im Rahmen der
parlamentarischen Initiative Humbel (cvp, AG; Pa.Iv. 10.407) darauf verzichtet, die
Individualprämien durch Familienprämien zu ersetzen, mit denen dieses Problem hätte
umgangen werden können. Würde aber den Versicherern untersagt, Versicherte für
Prämienschulden, die entstanden sind, als sie minderjährig waren, zu belangen, würden
die Versicherer gegenüber anderen Gläubigern, zum Beispiel gegenüber Verkäufern von
Konsumgütern, benachteiligt. Dies widerspreche der Bevorzugung der
Prämienforderungen durch die Krankenkassen gegenüber anderen Gläubigern bei
Konkursen. In der Zwischenzeit habe – so der Bundesrat weiter – die direkte
Auszahlung der Prämienverbilligungen an die Versicherer das Problem deutlich
entschärft. Zudem habe das BAG die Krankenversicherer angewiesen, in solchen Fällen
zukünftig «primär auf die Eltern zurückzugreifen». 6

MOTION
DATUM: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Erich Ettlin (cvp, OW; Mo. 16.3988) und Christian Lohr (cvp, TG; Mo. 16.3948) reichten in
beiden Räten gleichlautende Motionen für eine Einführung einer Vergütungspflicht bei
im Ausland freiwillig bezogenen OKP-Leistungen ein. Bedingungen für eine
entsprechende Vergütung sollten eine ärztliche Verschreibung, tiefere Auslandpreise
und ein freiwilliger Entscheid für einen Einkauf im Ausland durch die Patientinnen und
Patienten sein. Da Spital- und Arztbehandlungen wegen der Marktabschottung in der
Schweiz deutlich teurer seien als im Ausland – Generika und Blutzuckermessstreifen
sind gemäss einer Santésuisse-Studie doppelt so teuer wie im Ausland –, sollten
Personen, die freiwillig ihre Medikamente im Ausland bezögen und damit einen Beitrag
zur Kostensenkung leisteten, nicht durch eine Verweigerung der Vergütung bestraft
werden. 
Im Rahmen der Motion Heim (sp, SO; Mo. 16.3169) prüfe er bereits, ob eine
entsprechende Regelung für MiGeL-Produkte unter gewissen Voraussetzungen sinnvoll
sein könne, erklärte der Bundesrat. Diese Überprüfung könne er auf Arzneimittel
ausweiten. Eine weitere Öffnung des Territorialitätsprinzips für Arzt- und Spitalbesuche
lehnte er hingegen ab. Die steigenden Kosten für ambulante Behandlungen entstünden
nicht in erster Linie durch die hohen Tarife, sondern durch die Mengenausweitung.
Diese würde aber durch eine Regelung, wie sie die Motionäre vorsahen, allenfalls noch
verstärkt. Zudem könnten die Leistungsanbietenden im Ausland nicht auf die für die
Vergütung durch die OKP notwendigen Qualitätsvoraussetzungen überprüft werden. 
Nachdem der Ständerat die Motion Ettlin im März 2017 der SGK-SR zur Vorberatung
zugewiesen hatte, empfahl diese im November desselben Jahres deren Ablehnung.
Nach Vorliegen des Berichts der Expertenkommission wolle man der Prioritätensetzung
des Bundesrates im Rahmen des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung nicht
vorgreifen und einzelne Massnahmen bevorzugen. Dieser Argumentation folgte der
Ständerat in der Wintersession 2017 mit 25 zu 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) und
lehnte die Motion Ettlin ab. 
Die Motion Lohr wurde Ende 2018 abgeschrieben, nachdem sie während zwei Jahren
nicht behandelt worden war. 7

MOTION
DATUM: 29.11.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Eine Vergütungspflicht für im Ausland eingekaufte medizinische Mittel und
Gegenstände wollte Bea Heim (sp, SO) im März 2016 mittels einer Motion erreichen.
Voraussetzung für eine Rückerstattung sollte ein Arztrezept sein. Aufgrund der hohen
Preise in der Schweiz würden viele Patientinnen und Patienten im Ausland Artikel der
MiGeL einkaufen, könnten diese aber nicht immer über die Krankenkasse abrechnen.
Eine solche Regelung könne dazu beitragen, dass die zum Teil erheblich überhöhten
Preise in der Schweiz gesenkt würden. Dem entgegnete der Bundesrat, dass die OKP
dem Territorialprinzip folge und somit prinzipiell nur in der Schweiz erbrachte
Leistungen übernommen würden. Ausnahmen dazu gebe es lediglich bei in der Schweiz
nicht möglichen Behandlungen, Notfällen sowie bei befristeten, durch das EDI zu
bewilligenden Pilotprojekten. Die MiGeL-Produkte könnten zwar ohne ärztliche Hilfe
von den Patientinnen und Patienten verwendet werden, jedoch seien dadurch
Serviceleistungen wie Beratung, Instruktion und Anpassung durch die Abgabestelle
entscheidend, führte der Bundesrat weiter aus. Diese könnten bei einem Erwerb im
Ausland nicht gewährleistet werden. Es sei jedoch möglich, die Preisunterschiede im
Rahmen der Revision der MiGeL durch eine stärkere Gewichtung der Auslandpreise bei
Artikeln ohne grossen Instruktionsbedarf zu reduzieren. Die Motion lehne er hingegen
ab. 

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Motion im Anschluss an die
zweite Motion von Bea Heim zur MiGeL, die eine systematische Anpassung der
Höchstvergütungsbeträge forderte. Heim betonte, dass sie Betroffene seit 2005 mit
laufenden Bemühungen des Bundes vertröste, bisher aber noch nicht viel passiert sei.
Noch immer müsse die OKP bis zu 146 Prozent höhere Preise bezahlen als im Ausland,
zum Beispiel für Windeln in Heimen. Zumindest für Artikel, die keine individuellen
Anpassungen nötig machten, müsse endlich eine Lösung gefunden werden. Da der
Bundesrat Handlungsbedarf sehe, bat sie die grosse Kammer um Annahme der Motion,
damit „nicht nur geprüft, sondern auch gehandelt" werde. Dieser Aufruf fand grossen
Anklang, der Nationalrat stimmte der Motion mit 181 zu 7 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
aussergewöhnlich deutlich zu. 8

MOTION
DATUM: 07.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2018 reichte die SGK-NR eine Motion zur Mitsprache und Mitbestimmung der
Krankenversicherer bei kantonalen Spital- und Pflegeheimlisten ein. Demnach soll
eine Beschwerdelegitimation von Krankenversicherern gegen Beschlüsse der
Kantonsregierungen zur Zulassung von Spitälern zur Leistungserbringung gemäss OKP
geschaffen werden. Ausgangspunkt des Anliegens war die in der Zwischenzeit
zurückgezogene parlamentarische Initiative Brand (svp, GR; Pa. Iv. 17.460), welche die
SGK-NR in eine Kommissionsmotion umgewandelt hatte. Die Kommission erklärte, dass
das BVGer, nachdem es den Bundesrat als Beschwerdeinstanz gegen Entscheide zur
Spital- und Pflegeheimplanung abgelöst hatte, auch dessen Praxis, die
Krankenversicherer als Beschwerdeführer zuzulassen, geändert habe. Da aber eine
Zunahme von Leistungserbringenden zu Mehrkosten für die Versicherer führe und
Letztere als Vollzugsorgane der OKP über entsprechendes Fachwissen verfügten, solle
ihnen durch die Einräumung der Beschwerdelegitimation eine Mitverantwortung für ein
kostengünstiges Gesundheitswesen gegeben werden, führte die Kommission aus. 
In der Herbstsession 2018 kritisierte Bea Heim (sp, SO) insbesondere, dass keine
Vertreterinnen oder Vertreter der Kantone oder der GDK angehört worden seien. Der
gesetzliche Auftrag für die Gesundheitsversorgung liege bei den Kantonen, ihre
Lösungsvorschläge würden durch kantonale Abstimmungen legitimiert, führte sie aus.
Wenn nun sechzig Krankenversicherer Einspruch dagegen einlegen könnten, blockiere
dies das ganze System und gäbe den Versicherern zu viel Macht, ohne dass sie
Verantwortung tragen müssten. Gesundheitsminister Berset erklärte, dass der
Bundesrat ein Beschwerderecht für Krankenkassenverbände, nicht jedoch für einzelne
Krankenkassen befürworte und dieses im Rahmen der Teilrevision des KVG betreffend
Massnahmen zur Kostendämpfung vorsehen werde. Dennoch nahm die grosse Kammer
die Motion mit 120 zu 59 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gegen den Widerstand der
geschlossenen SP- und Grünen-Fraktionen sowie von einzelnen Mitgliedern der SVP-
und CVP-Fraktionen an. 9

MOTION
DATUM: 19.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2007, S. 387 f.
2) AB SR, 2010, S. 837 ff.; AB NR, 2010, S. 86.
3) AB SR, 2013, S. 225 f.; AB NR, 2013, S. 510.
4) AB NR, 2013, S. 511, 1180.
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8) AB NR, 2018, S. 278 f.
9) AB NR, 2018, S. 1446 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.89 - 01.01.19 4


